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Sind Sie in einen Verkehrsunfall verwickelt? 

So etwas ist immer unangenehm,lästig und womöglich teuer. 
Aber wie lange ist der Unfall her? 

Ist er vielleicht gerade erst passiert? 
 Das wäre dann die gute Nachricht, denn: 

 
Noch stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen! 

 
Fast jeder kennt das. Einmal nicht aufgepasst und schon hat es geknallt. Nach dem ersten 
Schreck und mitten in dem Ärger über den Zeitverlust und den eingetretenen Sachschaden 
folgt oft die unangenehme Auseinandersetzung mit dem Unfallgegner um die Frage: Wer hat 
den Unfall schuldhaft verursacht? 
 
Man sollte gar nicht erst versuchen, die Frage der Verursachung am Unfallort zu beantworten. 
Lassen Sie sich nicht zu unüberlegten Erklärungen hinreißen und gestehen Sie auf gar 
keinen Fall Ihre Schuld ein. Damit könnten Sie sich gegenüber Ihrer eigenen Haftpflichtversi-
cherung regresspflichtig machen. Auch wenn der Unfallgegner einsichtig und fair erscheint. 
Vertrauen Sie nicht auf eine schnelle und freundschaftliche Regulierung. Ihr Fall muss 
von Anfang an professionell betrieben werden. Anderenfalls handeln Sie sich Ärger ein und 
bleiben zumindest auf einem Teil Ihres Schadens sitzen. 
 
Fehler bei der Schadensregulierung lassen sich später – wenn überhaupt – nur noch mit 
viel Aufwand und noch mehr Glück korrigieren. Denn die Verfahrensbeteiligten sind Profis, 
die routiniert jede Chance erkennen und ausnutzen. Ziehen Sie daher sofort einen im Ver-
kehrsrecht versierten Rechtsanwalt zu Rate, am Besten noch per Handy vom Unfallort 
aus. Denn schon wenige Minuten nach dem Unfall verlangt man Ihre Unterschrift, für den Ab-
schleppdienst, das Mietfahrzeug, die Reparatur, den Gutachter und was sonst noch. Jede Un-
terschrift kostet Geld und wenn Sie nicht gut beraten sind, werden Sie dabei draufzah-
len. Davor schützen wir Sie. 
 
Wir sagen Ihnen nicht nur, wie Sie sich verhalten müssen, um Ihre Rechte umfassend zu wah-
ren, Wir übernehmen auch die gesamte Korrespondenz mit der gegnerischen Haftpflichtversi-
cherung, dem Unfallgegner, dem Sachverständigen und auch Ihrer Rechtsschutzversicherung. 
Das muss auch so sei, denn nur wenn alle Fäden in der Hand Ihres Rechtsanwalts zusam-
menlaufen, verläuft die Schadensregulierung in Ihrem Sinne, nämlich reibungslos, stressfrei 
und erfolgreich.  
 
Wir lassen uns nicht von der Verzögerungstaktik der Versicherungen beirren, sondern fordern 
die gegnerische Versicherung unter Fristsetzung und Klageandrohung zur Zahlung auf. Das 
wirkt! Wenn nicht, folgt die Klage. Auf Schreiben von Privatpersonen reagieren Versicherer 
dagegen erst einmal mit der Übersendung komplizierter Formulare. Die Gefahr: Ein Fehler 
beim Ausfüllen und Ihre Ansprüche sind dahin. Versicherer weisen zunehmen auch be-
rechtigte Ansprüche erst einmal zurück. Es dauert Monate, bis Sie einen Cent sehen. 
 
Als Betroffener haben Sie das Recht, Ihren Anwalt frei zu wählen, auch wenn Sie über einen 
Automobilclub versichert sind. Oft empfehlen Rechtsschutzversicherer aufgrund besonderer 
Kostenvereinbarungen einen bestimmten Rechtsanwalt. Sie sind an diese Empfehlung nicht 
gebunden. 
 
Dieses Schreiben ist nur eine erste Information und wird nicht alle Fragen beantworten können. 
Kein  Schriftstück kann das persönliche Gespräch mit Ihrem Rechtsanwalt ersetzen. Sollten Sie 
also Fragen haben, rufen Sie uns unter 03381-5231-0 an. Die kurze telefonische Konsultation 
ist selbstverständlich kostenfrei. 

 
Dr. Christian Sieg’l 

Rechtsanwalt 




